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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.12.2015

Norm

JN §21 Abs2

1. JN § 21 heute

2. JN § 21 gültig ab 01.01.1898

Rechtssatz

Hat eine Prozesspartei auf die Geltendmachung einer Befangenheit verzichtet oder sich im Sinne des § 21 Abs 2 JN

verschwiegen, so erfasst die Wirkung des Verzichtes oder der Verschweigung auch ein anderes Verfahren derselben

Prozesspartei, dies jedenfalls dann, wenn zwischen beiden Verfahren ein tatsächlicher oder rechtlicher

Zusammenhang besteht.Hat eine Prozesspartei auf die Geltendmachung einer Befangenheit verzichtet oder sich im

Sinne des Paragraph 21, Absatz 2, JN verschwiegen, so erfasst die Wirkung des Verzichtes oder der Verschweigung

auch ein anderes Verfahren derselben Prozesspartei, dies jedenfalls dann, wenn zwischen beiden Verfahren ein

tatsächlicher oder rechtlicher Zusammenhang besteht.

Entscheidungstexte

1 R 144/15a
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Schlagworte

Parallelprozesse; Parallelverfahren; verfahrensübergreifende Wirkung; außerprozessuale Wirkung;

Wirkungserstreckung
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